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Öffentliche Sitzung des Ausschusses für Jugend, Soziales und Senioren 
am Mittwoch, 17. Mai 2017, 16 Uhr im Goldenen Saal des Rathauses, Königsplatz 1 

 

Tagesordnung 

 
 1.  Pflegestützpunkt Schwabach - Zahlen und Entwicklungen 2016 
 
 
 
 

Öffentliche Sitzung des Planungs- und Bauausschusses am Dienstag, 16. Mai 2017, 16 Uhr 
im Sitzungssaal des Bürgerhauses, Königsplatz 33 a, I. OG 

 
 
Tagesordnung 
  
 
Keine öffentlichen Punkte 
 
 
Stadt Schwabach, 10.05.2017 
 
Matthias Thürauf 
Oberbürgermeister 
 
 
 

Walburgismarkt 
 
 
Am Samstag, 13. Mai 2017, findet in der Fußgängerzone der Walburgismarkt statt. 
 
Stadt Schwabach, 12.04.2017 
 
Knut Engelbrecht 
Stadtrechtsrat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Amtsblatt Nr. 21/2017 Seite 2 
 

AMTSBLATT der STADT SCHWABACH vom 12. Mai 2017 
 

Christbaumverkauf 2017 
 
Der diesjährige Christbaummarkt findet in der Zeit vom 08. - 23. Dezember statt. Interessenten werden ge-
beten, ihre Bewerbung bis spätestens 25.07.2017 beim Ordnungsamt der Stadt Schwabach, Bereich Ge-
werbeangelegenheiten, Königsplatz 1, einzureichen. 
 
Stadt Schwabach, 08.05.2017 
 
Knut Engelbrecht 
Stadtrechtsrat 
 
 
 
Beitragssatzung für die Verbesserung und Erneuerung der Wasserversorgungseinrichtung 

des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Schwarzachgruppe (VES-WAS)  
vom 6. März 2017 

 
Die Beitragssatzung für die Verbesserung und Erneuerung der Wasserversorgungseinrichtung des Zweck-
verbandes zur Wasserversorgung der Schwarzachgruppe (VES-WAS) vom 6. März 2017, wurde im Amts-
blatt Nr. 4 vom 18. April 2017 der Regierung von Mittelfranken amtlich bekannt gemacht. Die Satzung tritt am 
1. Juli 2017 in Kraft. 
 
Sie liegt in der Geschäftsstelle des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Schwarzachgruppe, Schaft-
nacher Weg 7a, 90530 Wendelstein-Großschwarzenlohe während der allgemeinen Geschäftsstunden öffent-
lich zur Einsicht auf. 
 
Wendelstein, 04.05.2017 
Robert Pfann 
Verbandsvorsitzender 
 
 
 

Haushaltssatzung des Zweckverbandes für Tierkörperbeseitigung Gunzenhausen für das 
Haushaltsjahr 2017 

 
Der Zweckverband für Tierkörperbeseitigung Gunzenhausen hat die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 
2017 der Regierung von Mittelfranken als Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt. 
 
Gemäß Art. 24 Abs. 1 Satz 2 KommZG i.V.m. § 22 Abs. 2 der Verbandssatzung wird die Haushaltssatzung für 
das Haushaltsjahr 2017 im Mittelfränkischen Amtsblatt Nr. 5 am 15. Mai 2017 amtlich bekannt gemacht. 
 
 
Weißenburg, 09.05.2017 
 
Stephan Wagner  
Geschäftsleiter Zweckverband für Tierkörperbeseitigung Gunzenhausen 
 
 
 

Straßensperrung 
 
Forsthofer Straße 
Die Forsthofer Straße wird aufgrund einer Hochbaumaßnahme auf Höhe der Hausnummer 2b vom 
15.05.2017 bis voraussichtlich 07.07.2017 für den Verkehr gesperrt. Der Anliegerverkehr ist beidseitig bis 
zur Baustelle möglich. 
 
Stadt Schwabach,  
 
Knut Engelbrecht 
Stadtrechtsrat 
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Öffentliche Ausschreibung 
 
(a) 
 
 

Stadt Schwabach 
Albrecht-Achilles-Str. 6/8 
91126  Schwabach 

 Email: vergabestelle@schwabach.de 
  
(b) Öffentliche Ausschreibung, VOB/A  
  
(c) Vergabeunterlagen werden nur elektronisch zur Verfügung gestellt; 

kein elektronisches Vergabeverfahren 
  
(d) Ausführung von Bauleistungen 
  
(e) Stadt Schwabach, Gutenbergstraße 22 
  
(f) Austausch von Eingangstürelementen Karl-Dehm Mittelschule mit folgenden Abmessungen: 

 
a.)Türelement Haupteingang – aus: 2 x 2flüglige Tür, 3x feststehende Element, inkl. Oberlichter  
(Element gesamt ca. 6,77*2,89 m) inkl. Briefkastenanlage 
b.) Türelement Nebeneingang West -  ca. 3,12m*2,97 m 
c.) Fassadenelement Nebeneingang Ost  inkl. Eingangstür und Öffnungsflügeln  
(Element gesamt ca. 3,16*4,17 m) 
d.) Türelement Nebeneingang West – aus: 1x 1flüglige Tür, 1x feststehendes Element,  
inkl. Oberlicht und Anschluss an best. Fassadenpfosten (Element gesamt ca. 1,55*3,32 m) 
jeweils inkl. Obentürschließern und Abbruch Altelementen 

  
(h) Aufteilung in Lose:  Nein 
  
(i) Beginn der Ausführung: Einbau ab 32.KW 2017 
 Fertigstellung der Leistungen: 25.08.2017 
  
(j) Nebenangebote –  nicht zugelassen 
  
(k) Ausschließlich direkter Download durch den Bieter unter www.aumass.de 

Kein Versand von Vergabeunterlagen durch den AG. 
  
(l) Kostenfreier Download.  
  
(o) Stadt Schwabach, Referat für Stadtplanung und Bauwesen / Vergabestelle 

Albrecht-Achilles-Str. 6/8, 91126 Schwabach 
  
(p) Deutsch 
  
(q) 23.05.2017 um 10 Uhr 

Anschrift siehe (a), Vergabestelle, Sitzungssaal 2. OG (Raum 217); 
Bieter und deren Bevollmächtigte 

  
(r) Vertragserfüllung: ---; Gewährleistung: 3% der Abrechnungssumme. 

Jeweils selbstschuldnerische Bürgschaften nach VHB-Formblatt 421 bzw. 422. 
  
(s) Abschlags- und Schlusszahlungen nach VOB/B und VHB-Formblatt 214.StB 
  
(t) Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fortsetzung Seite 4 

http://www.aumass.de/
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Fortsetzung von Seite 3 
 

  
(u) Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die  

Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsver- 
zeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen,  
dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. 
Nicht präqualifizierte Unternehmen haben zum Nachweis der Eignung mit dem Angebot  
das ausgefüllte Formblatt 124 „Eigenerklärung zur Eignung“ vorzulegen.  
 
Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen  
auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer,  
unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V.  
(Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. 
Gelangt ein Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der  
Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der „Eigenerklärung 
zur Eignung“ genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen.  
Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung  
in deutscher Sprache beizufügen. 
 
Das VHB-Formblatt 124 (Eigenerklärung zur Eignung) ist erhältlich unter: 
http://www.innenministerium.bayern.de/assets/stmi/buw/bauthemen/iiz5_vergabe_bauauf 
traege_formblatt_124_eigenerklaerung_20160418.pdf  
oder mit den herunterzuladenden Vergabeunterlagen.  
Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß 
§ 6 Abs. 3 Nr. 3 VOB/A zu machen: 
- Vorlage von Referenzen über die erfolgreiche Ausführung vergleichbarer Leistungen in 
  den vergangenen 3 Jahren. 

  
(v) 23.06.2017 
  
(w) Regierung von Mittelfranken, Vergabestelle, Promenade 27, 91522 Ansbach 
 
Stadt Schwabach, 05.05.2017 
 
Ricus Kerckhoff 
Stadtbaurat 


